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Platzreglement 
 

 Übungsplatz und Material stehen allen Clubmitgliedern zur Verfügung, sofern keine 
offiziellen Trainings, Clubanlässe, Kurse, Unterhaltsarbeiten stattfinden oder die Hütte 
vermietet ist. 

 Alle vom Verein zur Verfügung gestellten Geräte sind nach Gebrauch sauber und 
ordnungsgemäss an ihren Platz zu versorgen. 

 Nichtmitglieder haben nur in Begleitung eines Aktivmitglieds und ohne Hund Zutritt 
zum Areal. Ausgenommen sind Teilnehmende an Kursen und Anlässen oder nach 
Rücksprache mit dem Präsidenten oder Technischen Leiter. 

 Auf dem ganzen Areal gilt Kotaufnahmepflicht. Die Hunde müssen vor dem Betreten 
des Platzes versäubert werden. 

 Das unbeaufsichtigte Spielenlassen der Hunde auf dem Platz ist untersagt. 

 Läufige Hündinnen sind dem Übungsleiter zu melden. Ihr Aufenthalt auf dem Platz ist 

mit der Kurs-, bzw. Übungsleitung abzusprechen. 

 Auf unseren Plätzen wird keinerlei Gewalt wie Schlagen, Treten, usw. geduldet. 

Stachelhalsbänder oder Fernimpulstrainer sind verboten. 

 Die Hunde sollen gegenüber Menschen und anderen Hunden sozial verträglich sein. 

Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Kursleitung vorgängig zu informieren. 

 Die Hunde müssen gesund und grundimmunisiert sein. Beim ersten Besuch Impf-

büchlein vorweisen! 

 Während des praktischen Unterrichts bleiben die Hunde angeleint. Ausgenommen sind 

Übungen, die ein Ableinen des Hundes (auf Anweisung der Kursleitung) erfordern. 

 Jeder Hundehalter ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sein Hund an Mensch, Tier 

und Gegenständen keinerlei Schaden anrichtet. 

 Übungsleiter behalten sich das Recht vor, fehlbare oder störende Teilnehmer vom 

Training auszuschliessen. Im Wiederholungsfall entscheidet der Vorstand über das 

weitere Vorgehen. 

 Die Übungsleitung sowie der SC OG Chur übernehmen keinerlei Verantwortung für 

Vorfälle, die aus Unachtsamkeit, Unüberlegtheit und/oder Nichtbefolgen von Anwie-

sungen geschehen. 

 Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Teilnehmenden. Jede/r Hunde-

halter/in ist für die Handlungen ihres/seines Hundes verantwortlich. 
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